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Beschlussvorlage des Gesundheitsreferats: 

Akuter Hitzeschutz und präventiver Schutz des Binnenklimas 

Empfehlung Nr. 20-26 / E 02149 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 12 - 
Schwabing-Freimann am 08.07.2024  
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14669  

Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 30.01.2025 (SB) 

An das Gesundheitsreferat (per E-Mail an beschlusswesen.gsr@muenchen.de) 

Seitens des Referats für Stadtplanung und Bauordnung besteht Einverständnis mit o.g. Be-
schlussvorlage.  

Je nach Einschätzung des Gesundheitsreferats könnten die nachfolgenden Hinweise in die 
Beschlussvorlage aufgenommen werden. Im Falle der Aufnahme wird die Platzierung unter 
Punkt 1 „Ausgangslage“, vorletzter Absatz, Seite 2 empfohlen, da hier ein Bezug zum Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung besteht:  

Die Klimaanpassung bildet einen wichtigen Baustein der Stadtplanung und wird gemäß dem 
Klimafahrplan (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03873 vom 20.10.2021 https://risi.muen-
chen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6678562) bei Bauvorhaben im Umgriff von Bebauungsplä-
nen und gemäß der ersten Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts (Sitzungsvorlage 
Nr. 20-26 / V 07027 vom 26.10.2022 https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/de-
tail/7246751 ) umgesetzt.  
Zu Beginn eines Vorhabens erfolgt eine klimatische Ersteinschätzung zur Darstellung der Aus-
gangslage aus Sicht der Klimaanpassung und zur Erhebung des Bedarfs von Fachgutachten. 
Neben den Themen wassersensible Stadtentwicklung und Mikroklima wird ebenfalls die 
Durchlüftung adressiert. Im Fokus stehen hierbei insbesondere der Erhalt der Funktionsfähig-
keit von Luftleitbahnen bzw. Kaltluftschneisen, die Sicherung wichtiger Kaltluftentstehungsge-
biete sowie die Durchlüftung des Planungsgebiets und der angrenzenden Quartiere. 

Auch die Begrünung ist ein wichtiger Bestandteil der Stadtplanung und wird sowohl bei Vorha-
ben im Bestand als auch bei Neubauten berücksichtigt. Dies beinhaltet u.a. den Erhalt vitaler 
Bäume, das Schaffen neuer (Groß-)Baumstandorte, Gebäudebegrünung, Entsiegelung bzw. 
Minimierung des Versiegelungsgrads und den Erhalt bzw. das Schaffen neuer Grünflächen. 

gez. 
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